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ANHANG  

ANHANG I 

BETREFFEND DIE IN ARTIKEL 1 ABSATZ 2 GENANNTEN 

ZOLLKONTINGENTE 

Unbeschadet der Auslegungsregeln für die Kombinierte Nomenklatur gilt die Bezeichnung 

der Waren nur als Hinweis, während der Zugang zu den Zollkontingenten dieses Anhangs 

durch die bei Annahme der Verordnung gültigen Codes der Kombinierten Nomenklatur 

bestimmt ist. Bei KN-Codes mit dem Zusatz „ex“ gilt der KN-Code zusammen mit der 

dazugehörigen Warenbezeichnung für die Zulassung zu dieser Regelung. 

Lfd. Nr. 
KN-Code Beschreibung 

Kontingentm

enge pro 

Jahr
1
 

Begünstigte 
Zollsatz 

09.1530 ex 2204 21 94 

ex 2204 21 95 

ex 2204 21 96 

ex 2204 21 97 

ex 2204 21 98 

ex 2204 22 93 

ex 2204 22 94 

ex 2204 22 95 

ex 2204 29 93 

ex 2204 29 94 

ex 2204 29 95 

Wein aus frischen 

Weintrauben mit 

einem vorhandenen 

Alkoholgehalt von 

15 % vol oder 

weniger, 

ausgenommen 

Schaumwein 

30 000 hl Albanien
2
, 

Bosnien und 

Herzegowina
3
, 

das Kosovo
4
, 

Montenegro
5
, 

Nordmazedonien
6
 

und Serbien
7
. 

Befreiung 

                                                 
1
 Je Zollkontingent ist für Einfuhren mit Ursprung in den begünstigten Ländern eine Gesamtmenge 

zugänglich. 
2
 Wein mit Ursprung in Albanien erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, sofern zuvor das 

einzelne Zollkontingent ausgeschöpft wurde, das in dem mit Albanien vereinbarten Protokoll über Wein 

festgelegt ist. Dieses einzelne Zollkontingent wird unter den laufenden Nummern 09.1512 und 09.1513 

eröffnet. 
3
 Wein mit Ursprung in Bosnien und Herzegowina erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, 

sofern zuvor die beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit Bosnien und 

Herzegowina vereinbarten Protokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Kontingente werden 

unter den laufenden Nummern 09.1528 und 09.1529 eröffnet. 
4
 Wein mit Ursprung im Kosovo erhält Zugang zum Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden 

einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit dem Kosovo vereinbarten Protokoll 

über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Kontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1570 

und 09.1572 eröffnet. 
5
 Wein mit Ursprung in Montenegro erhält Zugang zu diesem Gesamtzollkontingent, soweit es sich um 

Waren des KN-Codes 2204 21 handelt und sofern zuvor das einzelne Zollkontingent ausgeschöpft 

wurde, das in dem mit Montenegro vereinbarten Protokoll über Wein festgelegt ist. Dieses einzelne 

Zollkontingent wird unter der laufenden Nummer 09.1514 eröffnet. 
6
 Wein mit Ursprung in Nordmazedonien erhält Zugang zum Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die 

beiden einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft wurden, die in dem mit Nordmazedonien vereinbarten 

Zusatzprotokoll über Wein festgelegt sind. Diese einzelnen Kontingente werden unter den laufenden 

Nummern 09.1558 und 09.1559 eröffnet. 
7
 Wein mit Ursprung in Serbien erhält Zugang zum Gesamtzollkontingent, sofern zuvor die beiden 

einzelnen Zollkontingente ausgeschöpft sind, die in dem mit Serbien vereinbarten Protokoll über Wein 
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festgelegt sind. Diese einzelnen Kontingente werden unter den laufenden Nummern 09.1526 und 

09.1527 eröffnet. 


